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Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems 
Geschäftsstelle Aurich 
Oldersumer Straße 48 
26603 Aurich 
 

 

Aurich, 08.11.2023 

Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Neuscharrel 

Schlussfeststellung 

 

Im Flurbereinigungsverfahren Neuscharrel wird gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 

vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, 

S. 2794) festgestellt, dass die Ausführung des Verfahrens nach dem Flurbereinigungsplan vom 

03.12.2019 nebst Nachträgen vom 24.03.2021 und 05.10.2021 bewirkt ist. Den Beteiligten stehen 

keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Neuscharrel hat ihre Aufgaben in vollem 

Umfang erfüllt. Sie erlischt damit gemäß § 149 Abs. 4 FlurbG. 

 

Begründung: 

Das Flurbereinigungsverfahren Neuscharrel ist nach den Bestimmungen des Flurbereinigungsplanes 

und des Flurbereinigungsgesetzes neu eingeteilt. Die festgesetzten Maßnahmen sind durchgeführt. 

Die Berichtigung des Grundbuches und der übrigen öffentlichen Bücher ist bewirkt. Die 

Voraussetzungen für die Schlussfeststellung liegen demnach vor. 

 

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind erfüllt. Insbesondere sind keine 

Darlehensverbindlichkeiten mehr zu erfüllen. Die Unterhaltung und Benutzung der gemeinschaftlichen 

Anlagen sind durch Übertragung auf andere Träger sichergestellt. Weitere Aufgaben seitens der 

Teilnehmergemeinschaft bestehen nicht mehr. Sie erlischt damit gem. § 149 Abs. 4 FlurbG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, Widerspruch erhoben 
werden. 
 

Hinweis: Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 
auch im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche 
Bekanntmachungen“ eingestellt. 
 

Im Auftrage 

 

 

 

(Baalmann)     (S.) 

 

 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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